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ANSCHLUSS SIEHE

BEBAUUNGSPLAN 1-064-2

ANSCHLUSS SIEHE

BEBAUUNGSPLAN 1-139-1

ANSCHLUSS SIEHE

BEBAUUNGSPLAN 1-139-1

GE1 II

0,8 1,6

b

Vorhandene

Kompensationsfläche =

7.124 m²

Kompensationsfläche für

den Bebauungsplan

1-139-1.1= 3.300 m²

Rechtsgrundlagen und Satzungsverfahren

Diesem Bebauungsplan liegen als Rechtsgrundlagen zugrunde:

1. Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.08.1997 in der Fassung der

Bekanntmachung vom 23.09.2004 (Bundesgesetzblatt I S. 2414)

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (Bundesgesetzblatt I

S. 132) in der derzeit gültigen Fassung

3. Planzeichenverordnung (PlanZV 1990) vom 18.12.1990

(Bundesgesetzblatt I S. 58) in der derzeit gültigen Fassung

4. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom

01.03.2000 (GV. NRW S. 255/SGV.  NRW S. 232) in der derzeit gültigen

Fassung

5. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom

14.07.1994 (GV. NRW  S. 666/SGV. NRW 2023) in der derzeit gültigen

Fassung

(SIEGEL)

(SIEGEL)

DIPL. ING. MÜLLER-DICK

DER BÜRGERMEISTER

DER BÜRGERMEISTER

DER BÜRGERMEISTER

DIPL. ING. MÜLLER-DICK

DER BÜRGERMEISTER

IM AUFTRAG

HÜCKELHOVEN, DEN 19.10.2006HÜCKELHOVEN, DEN 19.10.2006

(SIEGEL)

DIPL. ING. MÜLLER-DICK

HÜCKELHOVEN, DEN 19.10.2006

DER BÜRGERMEISTER

IM AUFTRAG

HÜCKELHOVEN, DEN 19.10.2006

IM AUFTRAG

BERND JANSEN BERND JANSEN

(SIEGEL)(SIEGEL)

HEINSBERG, DEN 17.10.2006

KREISVERMESSUNGSDIREKTOR
(SIEGEL)

DER BAU- UND UMWELTAUSSCHUSS DER STADT HAT IN

SEINER SITZUNG AM  04.04.2006  GEM. § 2 (1) BauGB VOM

27.08.1997 IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG

VOM 23.09.2004 (BGBL.I,S.2414) BESCHLOSSEN, DIESEN

BEBAUUNGSPLAN AUFZUSTELLEN.

DIE FLURKARTE BASIERT AUF EINEM AUSZUG AUS DER

AUTOMATISIERTEN LIEGENSCHAFTSKARTE DES

VERMESSUNGS- UND KATASTERAMTES DES KREISES

HEINSBERG VOM MÄRZ 2006.

DER BAU- UND UMWELTAUSSCHUSS DER STADT HAT IN

SEINER SITZUNG AM  07.06.2006  DEN BEBAUUNGS-

PLANENTWURF UND SEINE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

GEM. § 3 (2) BauGB VOM 27.08.1997 IN DER FASSUNG DER

BEKANNTMACHUNG VOM 23.09.2004 (BGBL.I, S.2414)

BESCHLOSSEN.

DER BEBAUUNGSPLAN HAT ALS ENTWURF MIT DER

BEGRÜNDUNG GEM. § 3 (2) BauGB VOM 27.08.1997 IN DER

FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 23.09.2004

(BGBL.I, S.2414) IN DER ZEIT VOM  26.06.2006  BIS

26.07.2006  OFFENGELEGEN.

HÜCKELHOVEN, DEN 19.10.2006

DIESER BEBAUUNGSPLAN IST GEM. § 10 (1) BauGB VOM

27.08.1997 IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG

VOM 23.09.2004 (BGBL.I, S.2414) DURCH BESCHLUSS DES

RATES AM  20.09.2006  ALS SATZUNG BESCHLOSSEN

WORDEN.

DIESER BEBAUUNGSPLAN IST GEM. § 10 (3) BauGB VOM

27.08.1997 IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG

VOM 23.09.2004 (BGBL.I, S.2414) DURCH

BEKANNTMACHUNG VOM  06.10.2006  ALS SATZUNG

RECHTSVERBINDLICH GEWORDEN.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung

1.1.1 Gewerbegebiet  i.S.v. § 8 BauNVO

- Einschränkung der Wohnnutzung:

Für die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Wohnungen ist der

Nachweis zu führen, dass durch entsprechende bauliche und technische Maßnahmen

sichergestellt wird, dass in den Schlafräumen folgender Innenraumpegel eingehalten wird:

nachts 35 dB (A)

Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den genannten Wert nicht um mehr als 10 dB (A)

übersteigen.

Als Nachtzeit gilt der Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr.

- Nicht zulässig sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche

Zwecke (nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässig).

- Nicht zulässig sind Vergnügungsstätten.

- Nicht zulässig sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie Schank- und

Speisewirtschaften.

- Nicht zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit Ausnahme von Baustoff-, Brennstoff- und

Gartenbedarfshandlungen.

Ausnahmsweise kann nach § 31 BauGB in Verbindung mit den zulässigen Betrieben

sogenannter "Handwerkshandel" im Einzelfall zugelassen werden.

Der Begriff "Handwerkshandel" ist im "Katalog E - Definitionen zu Handel und Distribution",

Erscheinungsjahr 2006, Seite 49, des Ausschusses für Definitionen zu Handel und

Distribution beim Institut für Handelsforschung an der Universität Köln definiert.

- Nicht zulässig sind die im nachfolgenden Auszug aus der Abstandsliste zum Runderlaß des

Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NW ("Abstandserlaß") vom

02.04.1998, veröffentlich am 02.07.1998, aufgeführten Betriebsarten:

Betriebe und Anlagen, die in der nachstehenden Liste als nicht zulässig erklärt werden,

können gemäß § 31 BauGB ausnahmsweise zugelassen werden, wenn der Nachweis

erbracht wird, dass durch besondere Maßnahmen oder Betriebseinschränkungen die

Emissionen so begrenzt werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen in den

benachbarten schutzwürdigen Gebieten vermieden werden.

2. Grünordnerische und landschaftsgestalterische

Festsetzungen

Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich

(Externe Kompensationsmaßnahmen)

(§ 9 Abs. 1a BauGB i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB)

Auf dem in der Übersicht dargestellten Grundstück Gemarkung Brachelen, Flur 22,

Flurstück 121 wird als Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1a

BauGB eine externe Kompensation durchgeführt.

Pflanzschema:

Die Bepflanzung der Ersatzfläche erfolgt in Form von zwei größeren stufig aufgebauten

Gehölzgruppen, bestehend aus je 10 Hochstämmen erster Ordnung, 20 Hochstämmen

zweiter Ordnung (gepflanzt als Heister) und 200 Sträuchern.

Die Sträucher werden vierzeilig gepflanzt, die Heister zweizeilig und die Hochstämme

einzeilig inmitten jeder Gruppe (keine strenge Pflanzordnung, die Pflanzabstände dürfen

variieren).

Abgerundet wird die Pflanzung noch durch 8 Hochstämme, die entweder einzeln oder in

kleinen Gruppen zu setzen sind.

Pflanzgrößen:

- Hochstämme: 3 x verpflanzt, 10 - 12 cm Umfang

- Heister: 2 x verpflanzt, 150 - 200 cm Länge

- Strauch: 2 x verpflanzt, 100 - 150 cm Länge

Pflanzenliste:

Bäume: Sträucher:

alnus glutinosa (Schwarzerle) cornus sanguinea (Hartriegel)

fraxinus excelsior (Esche) corylus avellana (Haselnuß)

prunus padus (Traubenkirsche) crataegus monogyna (Weißdorn)

quercus petraea (Traubeneiche) euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)

quercus robur (Stieleiche) ribes rubrum (Rote Johannisbeere)

ulmus laevis (Flatterulme) viburnum opulus (Wasserschneeball)

Gewerbegebiete

(§ 8 BauNVO)

GE 1

0,8

Geschossflächenzahl

(§§ 16 u. 17 BauNVO)

0,4

Grundflächenzahl

(§§ 16 u. 17 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

(§ 16 BauNVO)

II

b

Besondere Bauweise siehe textl. Festsetzung 1.2

(§ 22 Abs. 4 BauNVO)

Baugrenze

(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen

erforderlich sind.

(§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

4. Hinweise

5.1 Bodendenkmale:

Es besteht Meldepflicht von Bodenfunden. Die §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetzes

NRW (DSchG) sind zu beachten.

5.2 Bodenschutz:

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bodenschutzgesetze (LBodSchG und BBodSchG) wird

hingewiesen.

5.3 Pflanzungen:

Die Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes (NachbG NRW) sind bei Pflanzungen zu

beachten.

3. Kennzeichnung

(§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

Das Plangebiet liegt im Bereich braunkohlenbergbaubedingter, großflächiger

Grundwasserbeeinflussung.

Im Nahbereich sind Aueböden der Rur anzutreffen. Es handelt sich hier um eine in den

oberen Schichtmetern anzutreffende humose Bodenschicht mit zum Teil inhomogener

Zusammensetzung, die insbesondere Überlegungen hinsichtlich der Bauwerksgründung

erforderlich machen kann.

1.2 Besondere Bauweise

(§ 22 Abs. 4  BauNVO)

Nach § 22 Abs. 4 der BauNVO wird eine besondere Bauweise festgesetzt. Die besondere

Bauweise entspricht der offenen Bauweise( § 22 Abs. 2 BauNVO ) mit der Abweichung,

daß die Gebäude mit einer Länge bis zu 135 m errichtet werden können.

1.3 Nicht überbaubare Grundstücksflächen

(§ 23 Abs. 5 BauNVO)

Gemäß § 23 Abs 5 BauNVO werden auf den nicht überbaubaren Grundstückdflächen

Nebenanlagen im Sinne des § 14 der BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach dem

Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können, nicht

zugelassen.

gez. Knaut

gez. Müller-Dick

gez. Müller-Dickgez. Müller-Dick

gez. Bernd Jansen gez. Bernd Jansen

GEMARKUNG:  HÜ.-RA.

M.:  1:500

BEZ.:  GE RHEINSTRASSE - WEST

FLUR: 44

STADTTEIL: HÜCKELHOVEN

STADT

HÜCKELHOVEN

BEBAUUNGSPLAN

NR.          1-139-1.1

VERMERKE

PLANZEICHEN    GEM. PLANZEICHENVERORDNUNG VOM 18. DEZEMBER 1990

STAND: 06.10.2006 (RECHTSKRAFT)

HÜCKELHOVEN,

GE RHEINSTRASSE - WEST

STADT HÜCKELHOVEN

BEBAUUNGSPLAN NR.    1-139-1.1

BEBAUUNGSPLAN 1-139-1.1, HÜCKELHOVEN, GEWERBEGEBIET RHEINSTRASSE WEST

AMT FÜR BAUEN

UND UMWELT,

ABTEILUNG

STADTPLANUNG

61/63 SPH

ÜBERSICHT      (M. 1:5000)

I 1500 1 1.1 (1) Kraftwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen,

soweit die Feuerungswärmeleistung 900 MW übersteigt

2 1.11 (1) Anlagen zur Trockendestillation, insbesondere von Steinkohle, Braunkohle, Holz, Torf oder Pech (z.B. 

3 3.2 (1) Anlagen zur Gewinnung von Roheisen

4 4.1 (1) Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Stoffen durch chemische Umwandlung mit mehr als 10 Pro-

duktionsanlagen

5 4.4 (1)

6

Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erdöl oder Erdölerzeug-

nissen in Mineralöl-, Altöl- oder Schmierstoffraffinerien, in petrochemischen Werken oder bei der Gewin-

nung von Paraffin

7

1.14 (1) Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von Kohle1000II

8

2.14 (2) Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen Bindemitteln 

durch Stampfen, Schocken, Rütteln oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung von 1 t oder mehr je 

9

3.1 (1) Anlagen zum Rösten, Schmelzen und Sintern von Erzen

10

3.2 (1) Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen oder Sekundärrohstoffen (Blei-, Zink- und 

Kupfererzhütten)

11

3.3 (1) Anlagen zur Stahlerzeugung, ausgenommen Lichtbogenöfen mit weniger als 50 t Gesamtabstichgewicht 

sowie Induktionsöfen (*) (s. auch lfd. Nrn. 26 und 46)

12

3.15 (2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behältern aus Metall im Freien (z.B. Container) (*)

13

3.18 (1) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall im Freien (*)

14

15

4.1 (1) Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Stoffen durch chemische Umwandlung mit höchstens 

10 Produktionsanlagen

16

4.1b (1) Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Metallen oder Nichtmetallen auf nassem Wege oder mit Hilfe 

elektrischer Energie sowie von Ferrolegierungen, Korund und Karbid einschließlich Aluminiumhütten4.1c (1)

4.1d (1) Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Schwefel oder Schwefelerzeugnissen

Herkunft zur Beseitigung in Tierkörperbeseitigungsanlagen gesammelt oder gelagert werden

Anlagen zur Tierkörperbeseitigung sowie Anlagen, in denen Tierkörperteile oder Erzeugnisse tierischer18 7.12 (1)

21

10.16 (2) Prüfstände für oder mit Luftschrauben, Rückstoßantrieben oder Strahltriebwerken

22

10.19 (2) Anlagen zur Luftverflüssigung mit einem Durchsatz von 25 t Luft je Stunde oder mehr (*)

23

1.1 (1)

migen Brennstoffen, soweit die Feuerungswärmeleistung

Kraftwerke und Heizkraftwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von festen, flüssigen oder gasför-

a)

b)

III

24

1.12 (1) Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer oder Teererzeugnissen oder von Teer- oder 

Gaswasser

25

2.3 (1) Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen

26

2.4 (2) Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips, Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton 

zu Schamotte

700

27

3.3 (1) Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogenöfen unter 50 t Gesamtabstichgewicht (*) 

(s. auch lfd. Nrn. 10 und 46)

28

3.4 (1+2) Anlagen zum Umschmelzen von Nichteisenmetallen (Altmetall), ausgenommen

29

4.1a (1) Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von anorganischen Chemikalien wie Säuren, Basen, Salze

30

4.1d (1) Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Halogenen oder Halogenerzeugnissen

31

4.1e (1) Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von phosphor- oder stickstoffhaltigen Düngemitteln

32

4.1l (1) Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Kohlenwasserstoffen

4.6 (1) Anlagen zur Herstellung von Ruß

34

7.19 (2) Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, soweit 10 t Kohl oder mehr je Tag verarbeitet werden

35

7.24 (1) Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter Verwendung von Zuckerrüben oder Rohzucker

Anlagen zur teilweisen oder vollständigen Beseitigung von festen, flüssigen oder in Behältern gefaßten8.1 (1)

36

37

38

39

Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von festen, flüssigen oder gasför-1.1 (1)

40

500

migen Brennstoffen, soweit die Feuerungswärmeleistung

a)

b)

41

1.7 (1)

IV

Kühltürme mit einem Kühlwasserdurchsatz von 10.000 m³ oder mehr je Stunde

42

1.8 (2) Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 kV oder mehr einschließlich der Schaltfelder,

ausgenommen eingehauste Elektroumspannanlagen (*)

43

1.9 (2) Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer Leistung von 30 t oder mehr je Stunde

44

1.10 (1) Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle

45

2.8 (1) Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Altglas hergestellt wird, einschließlich Glasfasern,

die nicht für medizinische oder fernmeldetechnische Zwecke bestimmt sind

46

2.11 (1) Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe

47

2.13 (2) Anlagen zur Herstellung von Beton, Mörtel oder Straßenbaustoffen unter Verwendung von Zement,

48

2.15 (1) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen

einschließlich Aufbereitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe und Teersplittanlagen mit einer 

Produktionsleistung von 200 t oder mehr je Stunde

49

3.3 (1) Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionsöfen, Anlagen zum Erschmelzen von Gusseisen sowie Eisen-,

3.7 (1) Temper- oder Stahlgießereien, ausgenommen Anlagen, in denen Formen oder Kerne auf kaltem Wege 

hergestellt werden, mit einer Leistung von 80 t oder mehr Gussteile je Monat (s. auch lfd. Nrn. 10 und 26) 

3.6 (1+2) Anlagen zum Walzen von Metallen, ausgenommen Anlagen zum Walzen von Kaltband mit einer Band-

3.11 (1+2) Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke (*)

3.14 (1+2) Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormühlen mit einer Nennleistung des Rotorantriebes von 

100 KW oder mehr

Aldehyde, Ketone, Säuren, Ester, Acetate, Äther

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von organischen Chemikalien oder Lösungsmitteln wie Alkohole, 4.1g (1)

52

Offene oder unvollständig geschlossene Anlagen zum Be- oder Entladen von Schüttgütern, die im trok-

kenen Zustand stauben können, durch Kippen von Wagen oder Behältern oder unter Verwendung von 

73 9.11 (2)

54

4.1h (1) Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen

55

4.1k (1) Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Kunstharzen

56

4.1m (1) Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von synthetischem Kautschuk

57

4.5 (1) Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen wie Schmieröle, Schmierfette, Metallbearbeitungsöle

58

4.7 (1) Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder Elektrographit durch Brennen, z.B. für 

Elektroden, Stromabnehmer oder Apparateteile

59

4.8 (1) Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lösungsmitteln durch Destillieren mit einer Leistung von 3 t 

oder mehr je Stunde

60

5.1 (1) Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Imprägnieren oder Tränken von Gegenständen, Glas- 

oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafelförmigen Materialien einschließlich der zugehörigen Trock-

nungsanlagen mit

a)

setzt werden

b)

min-, Harnstoff-, Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- oder Polyesterharzen, sofern die Men-

ge dieser Harze 25 kg oder mehr je Stunde beträgt, oder

Lacken, die organische Lösungsmittel enthalten und von diesen 250 kg oder mehr je Stunde einge-

Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung ausreagieren (Reaktionsharze), wie Mela-

bei Heizkraftwerken von 100 MW bis 300 MW

bei Heizwerken mehr als 100 MW

c) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 250 kg organischen Lösungsmitteln oder mehr je Stunde,

ausgenommen Anlagen für den Einsatz von Pulverlacken oder Pulverbeschichtungsstoffen

5.5 (2) Anlagen zum Isolieren von Drähten unter Verwendung von Phenol- oder Kresolharzen

Kokereien, Gaswerke und Schwelereien), ausgenommen Holzkohlenmeiler

Stunde im Freien (*)

4.1h (1) Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Chemiefasern

17 6.3 (1) Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holzspanplatten oder Holzfasermatten

19

20

- Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen im Freien (*)

Vakuum-Schmelzanlagen

bei Heizkraftwerken 300 MW übersteigt

bei Kraftwerken mehr als 150 MW bis max. 900 MW beträgt

-

Schmelzanlagen für Gusslegierungen aus Zinn und Wismut oder aus Feinzink und Aluminium in Ver--

bindung mit Kupfer und Magnesium,

Schmelzanlagen, die Bestandteil von Druck- oder Kokillengießmaschinen sind,-

Schmelzanlagen für Edelmetalle oder für Legierungen, die nur aus Edelmetallen oder aus Edelme--

tallen und Kupfer bestehen, und

Schwallötbäder-

(s. auch lfd. Nrn. 92 und 156)

33 7.15 (1) Kottrocknungsanlagen

8.8 (1) Anlagen zur chemischen Behandlung von besonders überwachungsbedürftigen oder überwachungsbe-

dürfigen Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden

- Aufbereitungsanlagen für schmelzflüssige Schlacke (z.B. Hochofenschlacke)

- Automobil- u. Motorradfabriken sowie Fabriken zur Herstellung von Verbrennungsmotoren

beträgt

auch soweit die Einsatzstoffe lediglich trocken gemischt werden

breite bis 650 mm (*)

50 3.16 (1) Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen oder geschweißten Rohren aus Stahl (*)

51

53

5.8 (2) Anlagen zur Herstellung von Gegenständen unter Verwendung von Amino- oder Phenoplasten, wie Fu-

ran-, Harnstoff-, Phenol-, Resorcin- oder Xylolharzen mittels Wärmebehandlung, soweit die Menge der 

Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr je Stunde beträgt

61 7.1 (1) Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder Mastkälbern oder zum Halten oder zur getrenn-

ten Aufzucht von Schweinen mit

51.000a)

b) 102.000

102.000c)

51.000d)

1.900e)

640f)

820g)

5.400h)

i) 700

Junghennenplätzen

Truthühnermastplätzen

Mastgeflügelplätzen

Mastkälberplätzen

Ferkelplätzen für die getrennte Aufzucht (Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),

Sauenplätzen einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze (Ferkel bis weniger als

Sauenplätzen einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze (Ferkel bis weniger als

Mastschweineplätzen (Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),

Hennenplätzen

30 kg Lebendgewicht),

10 kg Lebendgewicht) oder

oder mehr, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig

62 7.3 (1) Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten mit Ausnahme der Anlagen zur Verarbeitung von selbst-

gewonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit einer Leistung bis zu 200 kg Speisefett

je Woche

63 7.9 (1) Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Düngemitteln oder technischen Fetten aus den Schlachtneben-

produkten Knochen, Tierhaare, Federn, Hörner, Klauen oder Blut

64 7.11 (1) Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenommen Anlagen für selbstgewonnene Knochen in

- Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4.000 kg Fleisch verarbeitet werden, und

Anlagen, die nicht durch Nr. 114 erfasst werden-

65

66 7.21 (1) Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 500 t je Tag oder mehr (*)

67 7.23 (1) Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder Öle, soweit die Menge des eingesetzten Extraktions-

mittels 1 t oder mehr beträgt

68

69 7.25 (2) Anlagen zur Trocknung von Grünfutter, ausgenommen Anlagen zur Trocknung von selbstgewonnenem

Grünfutter im landwirtschaftlichen Betrieb

70

gasförmigen Stoffen oder Gegenständen durch thermische Verfahren, wie Ver- oder Entgasung, Ver-

brennung oder eine Kombination dieser Verfahren

71 8.3 (1) Anlagen zur Rückgewinnung von einzelnen Bestandteilen aus festen Stoffen durch Verbrennen

72 8.5 (1) Anlagen zur Kompostierung mit einer Durchsatzleistung von mehr als 10 t/h (Kompostwerke)

Baggern, Schaufelladegeräten, Greifern, Saughebern oder ähnlichen Einrichtungen, soweit 200 t Schütt-

güter oder mehr je Tag bewegt werden können, ausgenommen Anlagen zum Be- oder Entladen von Erd-

aushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt; für nur

saisonal genutzte Getreideannahmestellen tritt die Genehmigungspflicht erst bei einer Umschlagleistung 

von 400 t oder mehr je Tag ein

74 9.36 (2) Anlagen zur Lagerung von Gülle mit einem Fassungsvermögen von 2.500 m³ oder mehr

75 - Oberirdische Deponien für besonders überwachungsbedürftige Abfälle i.S. der Technischen Anleitung 

Abfall, Teil 1

76 - Abwasserbehandlungsanlagen für mehr als 100.000 EGW

77 -

78 - Betriebshöfe für Straßenbahnen (*)

77 - Autokinos (*)

79 1.5 (1+2) Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren oder Arbeitsmaschinen (*)

80 1.9 (2) Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer Leistung von 1 t bis weniger als 30 t je Stunde

V 300

82 2.1 (2) Steinbrüche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrahler verwendet werden

83 2.2 (2) Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder künstlichem Gestein einschließlich 

Schlacke und Abbruchmaterial, ausgenommen Klassieranlagen für Sand oder Kies und Anlagen zur 

Behandlung von Abbruchmaterial am Entstehungsort

84 2.5 (2) Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff

(Trass) oder Zementklinker

86 2.7 (2) Anlagen zum Blähen von Perlite, Schiefer oder Ton

87 2.10 (1) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der Brennanlage 4 m³ oder mehr 

und die Besatzdichte 300 kg oder mehr je m³ Rauminhalt der Brennanlage beträgt, ausgenommen elek- 

trisch beheizte Brennöfen, die diskontinuierlich und ohne Abluftführung betrieben werden

89 2.15 (2) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen 

einschließlich Aufbereitungsanlagen für bitumöse Straßenbaustoffe und Teersplittanlagen mit einer Pro-

duktionsleistung bis weniger als 200 t je Stunde

90 3.2 (2) Anlagen zur thermischen Aufbereitung von Hüttenstäuben für die Gewinnung von Metallen oder Metall-

verbindungen im Drehrohr oder in einer Wirbelschicht

91 3.3 (2) Anlagen zum Erschmelzen von Gusseisen oder Stahl mit einer Schmelzleistung bis zu 2,5 t je Stunde, 

Vakuum-Schmelzanlagen für Gusseisen oder Stahl mit einer Einsatzmenge von 5 t oder mehr sowie 3.7 (2)

Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien, in denen Formen oder Kerne auf kaltem Wege hergestellt werden, 

mit einer Leistung von weniger als 80 t Gussteile je Monat

Schmelzanlagen für Edelmetalle oder für Legierungen, die nur aus Edelmetallen oder aus Edelme-

Schmelzanlagen, die Bestandteil von Druck- oder Kokillengießmaschinen sind,

Schmelzanlagen für Gusslegierungen aus Zinn und Wismut oder aus Feinzink und Aluminium in Ver-

Schmelzanlagen für Nichteisenmetalle für einen Einsatz von 1000 kg oder mehr sowie Gießereien für 

(s. auch lfd. Nrn. 27 und 156)

Schwallötbäder

tallen und Kupfer bestehen, und

bindung mit Kupfer oder Magnesium,

Vakuum-Schmelzanlagen,

3.4 (1)

-

-

-

-

-

92

3.8 (1) Nichteisenmetalle, ausgenommen

93 3.5 (2) Anlagen zum Abziehen der Oberflächen von Stahl, insbesondere von Blöcken, Brammen, Knüppeln, 

Platinen oder Blechen, durch Flämmen

98 3.23 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder Magnesiumpulver oder -pasten, von blei- oder

nickelhaltigen Pulvern oder Pasten oder sonstigen Metallpulvern oder -pasten, ausgenommen Anlagen 

zur Herstellung von Metallpulver durch Stampfen

99 4.1f (1) Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von unter Druck gelöstem Acetylen (Dissousgasfabriken)

101 4.2 (1+2) Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen 

oder maschinell gemischt, abgepackt oder umgefüllt werden

103 4.8 (2) Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lösungsmitteln durch Destillieren mit einer Leistung von 1 t 

bis weniger als 3 t je Stunde

104 4.9 (2) Anlagen zum Erschmelzen von Natur- und Kunstharzen mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag

110 5.9 (2) Anlagen zur Herstellung von Reibbelägen unter Verwendung von Phenoplasten oder sonstigen Kunst-

harzbindemitteln, soweit kein Asbest eingesetzt wird

7.1 (1)

bis weniger als

bis weniger als

bis weniger als

bis weniger als

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder Mastkälbern oder zum Halten oder zur getrenn-

1.500h)

auch soweit nicht genehmigungsbedürftig

bis weniger alsi) 200

plätze (Ferkel bis weniger als 10 kg Lebendgewicht) oder

plätze (Ferkel bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),

bis weniger als

bis weniger als

bis weniger als

ten Aufzucht von Schweinen mit

28.000

14.000d)

c)

g) 225

525

f)

e)

175

bis weniger als

28.000

14.000

b)

a)

113

Mastschweineplätzen 

Sauenplätzen einschließlich dazugehörender Ferkelaufzucht-

Sauenplätzen einschließlich dazugehörender Ferkelaufzucht-

Ferkelplätzen für die getrennte Aufzucht

Hennenplätzen,

Junghennenplätzen,

Mastgeflügelplätzen,

Truthühnermastplätzen,

(Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),

1.900

820

700

5.400

640

102.000

51.000

102.000

51.000

(Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),

Mastkälberplätzen

115 7.4 (1) Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Tierfutter durch Erwärmen der Bestandteile tierischer Herkunft

117 7.6 (2) Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tierischen Därmen oder Mägen

118 7.7 (2) Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeitung von Kälbermägen zur Labgewinnung

120 7.10 (1) Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter Tierhaare mit Ausnahme von Wolle, ausgenommen 

Anlagen für selbstgewonnene Tierhaare in Anlagen, die nicht durch Nr. 114 erfaßt werden

121 7.13 (2) Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren ungegerbter Tierhäute oder Tierfelle

127 8.4 (2) Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden oder aus gleichartigen Abfällen durch Sortie-

ren für den Wirtschaftskreislauf zurückgewonnen werden, mit einer Leistung von 10 t oder mehr je Tag

128 8.5 (2) Anlagen zur Kompostierung mit einer Durchsatzleistung von 0,75 t bis weniger als 10 t/h 

(Kompostierungsanlagen)

129 8.7 (1) Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden, der nicht ausschließlich am Standort der Anlage 

entnommen wird (*)

130 8.9 (2) Anlagen zur Lagerung oder Behandlung von Autowracks ohne sortenreine Demontage der Einzelteile, 

auch soweit nicht genehmigungsbedürftig (*)

131 8.11 (2) Anlagen zur Behandlung von überwachungsbedürftigen Abfällen mit einem Durchsatz von 10 t je Tag 

oder mehr sowie Anlagen, die der Lagerung von 100 t oder mehr überwachungsbedürftiger Abfälle dienen 

(z.B. Elektronik- und Elektroschrott), ausgenommen die zeitweilige Lagerung -bis zum Einsammeln-

auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle

132 9.10 (1) Anlagen zum Umschlagen von überwachungsbedürftigen und besonders überwachungsbedürftigen Abfäl-

len, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden, mit einer 

Leistung von 100 t oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von 

Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt

133 10.7 (2) Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk unter Verwendung von Schwefel oder 

Schwefelverbindungen, ausgenommen Anlagen, in denen

weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet werden oder-

ausschließlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird-

137 - Abwasserbehandlungsanlagen bis einschließlich 100.000 EGW

138 - Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims, Kies, Ton oder Lehm

141 - Deponieklasse II i.S. der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (Siedlungsabfalldeponien und vergleich-

bare Deponien)

142 - Deponieklasse I i.S. der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (Inertstoffdeponie, Erdaushub- oder 

Bauschuttdeponien)

143 - Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen

149 - Schrottplätze

152 - Betriebshöfe der Müllabfuhr oder der Straßendienste (*)

VI 200 154 2.9 (2) Anlagen zum Säurepolieren oder Mattätzen von Glas oder Glaswaren unter Verwendung von Flußsäure

157 3.8 (2) Anlagen, die aus einer oder mehreren Druckgießmaschinen mit Zuhaltekräften von 2 Meganewton oder 

mehr bestehen

158 3.10 (2) Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen unter Verwendung von Fluss- oder Salpetersäure, 

ausgenommen Chromatieranlagen

159 5.7 (2) Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen ungesättigten Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz oder flüssigen 

Epoxidharzen mit Aminen zu

a) Formmassen (z.B. Harzmatten oder Faser-Formmassen) oder

b) Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet 

werden,

für einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche z.B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behälterbau

162 7.1 (1)

(Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),

Mastkälberplätzen

auch soweit nicht genehmigungsbedürftig

bis weniger alsi) 75

Ferkelplätzen für die getrennte Aufzucht

plätze (Ferkel bis weniger als 10 kg Lebendgewicht) oder

Sauenplätzen einschließlich dazugehörender Ferkelaufzucht-

plätze (Ferkel bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),

Sauenplätzen einschließlich dazugehörender Ferkelaufzucht-

(Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),

Mastschweineplätzen 

Hennenplätzen,

Junghennenplätzen,

Mastgeflügelplätzen,

Truthühnermastplätzen,

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder Mastkälbern oder zum Halten oder zur getrenn-

bis weniger als

bis weniger als

bis weniger als

bis weniger als

bis weniger als

bis weniger als

bis weniger als

bis weniger als

ten Aufzucht von Schweinen mit

120e)

h)

g)

350

50

f) 40

6.400b)

3.200

6.400c)

d)

3.200a) 14.000

28.000

28.000

14.000

525

175

225

1.500

200

164 7.20 (2) Malzdarren

169 7.33 (2) Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zuführung von Wärme, oder Aromatisieren oder Trocknen von 

170 10.8 (2) Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs- oder Holzschutzmitteln, soweit diese Produkte 

organische Lösemittel enthalten und von diesen 1 t/h oder mehr eingesetzt werden; Anlagen zur 

denen diese Mittel ausschließlich unter Verwendung von Wasser als Verdünnungsmittel hergestellt werden

Herstellung von Klebemitteln mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen, in 

171 10.9 (2) Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter Verwendung von halogenierten aromatischen 

Kohlenwasserstoffen

172 10.10 (2) Anlagen zum Färben oder Bleichen von Flocken, Garnen oder Geweben unter Verwendung von Färbebe-

schleunigern, alkalischen Stoffen, Chlor oder Chlorverbindungen einschließlich der Spannrahmenanlagen, 

ausgenommen Anlagen, die unter erhöhtem Druck betrieben werden

10.11 (2)

173 Prüfstände für oder mit Verbrennungsmotoren oder Gasturbinen mit einer Leistung von 300 KW oder mehr10.15 (2)

174 10.17 (2) Anlagen, die an 5 Tagen oder mehr je Jahr der Übung oder Ausübung des Motorsports in lärmschutztech-

nisch optimierten Hallen dienen, ausgenommen Modellsportanlagen (*)

175 10.20 (2) Anlagen zur Reinigung von Werkzeugen, Vorrichtungen oder sonstigen metallischen Gegenständen durch 

thermische Verfahren

177 - Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten nahtlosen oder geschweißten Rohren aus Stahl (*)

178 - Anlagen zum automatischen Reinigen, Abfüllen oder Verpacken von Flaschen aus Glas mit einer Leistung 

von 2500 Flaschen oder mehr je Stunde (*)

181 - Pressereien oder Stanzereien (*)

184 - Zimmereien (*)

186 - Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung

187 - Anlagen zum Trocknen von Getreide oder Tabak unter Einsatz von Gebläsen (*)

190 - Autobusunternehmen, auch des öffentlichen Personennahverkehrs (*)

191 - Anlagen zum Be- und Entladen von Schüttgütern bei Getreideannahmestellen, soweit weniger als 200 t 

Schüttgüter je Tag bewegt werden können, ausgenommen Anlagen zur Aufnahme von selbstgewonnenem

Getreide im landwirtschaftlichen Betrieb

VII 100 192 2.6 (2) Anlagen zum mechanischen Be- und Verarbeiten von Asbesterzeugnissen auf Maschinen

193 3.20 (2) Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Gegenständen aus Stahl, Blech oder Guss mit festen Strahlmit-

teln, die außerhalb geschlossener Räume betrieben werden, ausgenommen nicht begehbare Handstrahl-

kabinen

194 8.9 (2) Anlagen zur Lagerung oder Behandlung von Autowracks durch sortenreine Demontage der Einzelteile, 

auch soweit nicht genehmigungsbedürftig

209 - Bauhöfe

85 2.6 (1) Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbeitung von Asbest

V 300
500IV
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